
 
 
 

B E S C H L U S S A U S F E R T I G U N G  

 
 
Freigabe von städtischen Grundstücken zur Bebauung durch Kindertageseinrichtungen 
(Referenten: Bürgermeister Wittmann, Herr Engert, Frau Presslein-Lehle) 
 
Beratungsabfolge 
 
Sitzung Datum Beschlussqualität 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und 
Wirtschaftsförderung 17.11.2015 Vorberatung 

Jugendhilfeausschuss 19.11.2015 Vorberatung 

Finanz- und Personalausschuss 26.11.2015 Vorberatung 

Stadtrat 03.12.2015 Entscheidung 
 
Antrag: 
 

1. Die im Kurzvortrag dargelegte Bedarfsplanung des Amtes für Kinder, Jugend und Familie 
wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Um einen Teil des geschilderten Bedarfs durch Neubauten zu decken, werden die im 
Kurzvortrag genannten Grundstücke zur Bebauung mit Kindertageseinrichtungen 
freigegeben. 

 
 
Beschluss: 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Ökologie und Wirtschaftsförderung vom  17.11.2015 

Es ergeht folgende Beschlussfassung: 
 
1. Die laut Kurzvortrag der Beschlussvorlage dargelegte Bedarfsplanung des Amtes für Kinder, 

Jugend und Familie wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. Um einen Teil des geschilderten Bedarfs durch Neubauten zu decken, werden nachfolgende 
von der Verwaltung vorgeschlagene Grundstücke zur Bebauung mit 
Kindertageseinrichtungen freigegeben: 

• Gerhard-Hauptmann-Straße (westl. des Kindergartens und der Krippe) 
• Nördlich Pius-Jugendtreff (Furtwänglerstraße) 
• Wirffelstraße (auf ungenutztem Grundstück der BZA) 
• Oberhaunstadt 

 
Der weitere Vorschlag der Verwaltung „Gerolfinger Straße / Ecke Krumenauer Straße 
(Kreisel)“ wird aufgrund der vorgebrachten Bedenken seitens des Ausschusses zur 
nochmaligen Beratung in die Fraktionen verwiesen. 

 



Jugendhilfeausschuss vom  19.11.2015 

Es ergeht folgende Beschlussfassung: 
 

1. Die laut Kurzvortrag der Beschlussvorlage dargelegte Bedarfsplanung des Amtes für 
Kinder, Jugend und Familie wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Um einen Teil des geschilderten Bedarfs durch Neubauten zu decken, werden 

nachfolgende von der Verwaltung vorgeschlagene Grundstücke zur Bebauung mit 
Kindertageseinrichtungen freigegeben: 

• Gerhard-Hauptmann-Straße (westl. des Kindergartens und der Krippe) 
• Nördlich Pius-Jugendtreff (Furtwänglerstraße) 
• Wirffelstraße (auf ungenutztem Grundstück der BZA) 
• Oberhaunstadt 

 
Der weitere Vorschlag der Verwaltung „Gerolfinger Straße / Ecke Krumenauer Straße 
(Kreisel)“ wird aufgrund der vorgebrachten Bedenken seitens des Ausschusses zur 
nochmaligen Beratung in die Fraktionen verwiesen. 

 
 
Finanz- und Personalausschuss vom  26.11.2015 

Mit allen Stimmen: 
 
Der Antrag wird entsprechend der Stellungnahme des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Ökologie und Wirtschaftsförderung vom 17.11.2015 und des Jugendhilfeausschusses vom 
19.11.2015, in denen der Vorschlag „Gerolfinger Straße / Ecke Krumenauer Straße“ zur 
nochmaligen Beratung in die Fraktionen verwiesen wurde, befürwortet. 
 
 
Stadtrat vom  03.12.2015 

Mit allen Stimmen: 

 

1. Die laut Kurzvortrag der Beschlussvorlage dargelegte Bedarfsplanung des Amtes für 
Kinder, Jugend und Familie wird zur Kenntnis genommen. 

 
2. Um einen Teil des geschilderten Bedarfs durch Neubauten zu decken, werden 

nachfolgende von der Verwaltung vorgeschlagene Grundstücke zur Bebauung mit 
Kindertageseinrichtungen freigegeben: 

• Gerhard-Hauptmann-Straße (westl. des Kindergartens und der Krippe) 
• Nördlich Pius-Jugendtreff (Furtwänglerstraße) 
• Wirffelstraße (auf ungenutztem Grundstück der BZA) 
• Oberhaunstadt 

 

 
 
 


